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N I E D E R S C H R I F T 
über die Sitzung des Gemeinderates am 

Dienstag, den 21. Oktober 2025 

im Sitzungssaal des Gemeindeamtes in Sankt Martin an der Raab, Hauptplatz 7. 
 
 

Anwesende Mandatare: 
 

SPÖ ÖVP 
Bgm. KERN Franz Josef AUFNER Josef 

ADLER Dietmar BAUMGARTNER Roland 
 BEDÖCS Roman 

EISENBERGER Manfred KERN Sebastian 

FARTEK Franz Ing. KÖCK Andreas 

JOST Josef Ing. NIEDERER Siegfried 
 PETANOVITS Michaela 

PINT Franz POGLITSCH Melitta 
 Ing. JUD Susanne (E*) 

SCHNEPF Erich  
WAGNER Robert (E*) MFG 
WILDLING Wolfgang STEINER Manfred 

WOLF Martin BRÜCKLER Andrea (E*) 
 

(E* = Ersatzmitglied nach § 15 a GemO) 
 
Entschuldigt fehlen: REDL Manfred, Mag. DUNKL Harald, MAUTNER Gertraud 
Unentschuldigt fehlen: -x- 

 
Schriftführerin: Carina Scherbler 

 
 
Die Mitglieder des Gemeinderates sind ordnungsgemäß durch schriftliche Ladung vom  
13. Oktober 2025  zur Sitzung einberufen worden. 
Die Einladung mit den Beratungsgegenständen war den Bestimmungen der Bgld. 
Gemeindeordnung entsprechend durch Anschlag an der Amtstafel öffentlich 
kundgemacht. Jedem Gemeinderat war per E-Mail bzw. persönlich eine schriftliche 
Ausfertigung der Einladungskurrende ausgefolgt worden. 
 
Sitzungsbeginn: 19.00 Uhr  Ende der Sitzung: 19.50 Uhr 
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T A G E S O R D N U N G 
 
 

1.) Beiträge und Abgabenverordnungen für das Haushaltsjahr 2026 
a.) Kindergartenbeiträge 
b.) Wasserbezugsgebühren 
c.) Kanalbenützungsgebühren 

2.) FF Sankt Martin an der Raab - Ort – Übernahmevereinbarung mit dem 
Bgld. Landesfeuerwehrverband betreffend eines Stromanhängers 

3.) Errichtung Unterstellplatz beim Bauhof Sankt Martin an der Raab: 
Auftragsvergabe der Arbeiten auf Grund der vorliegenden Angebote 

4.) Verordnung gem. § 45 Abs. 2 Bgld. Raumplanungsgesetz, mit der 
festgestellt wird, dass die widmungsgemäße Verwendung der Grdst.Nr. 
2878/17 der KG. Neumarkt an der Raab zulässig ist 

5.) Vereinbarung über privatwirtschaftliche Maßnahmen gemäß § 24 Abs. 4 Bgld. 
Raumplanungsgesetz 2019, KG Welten (Baulandmobilisierungsvertrag) 

6.) 25. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes 

7.) Antrag der ÖVP St. Martin/Raab gem. § 38 (4) Bgld. GemO 2003 um 
Aufnahme auf die Tagesordnung: Resolution „Gegen die einseitige 
Aufhebung bestehender Rechtsansprüche im Bgld. Straßengesetz 2005“  

8.) Löschung eines Wiederkaufsrechtes eines bereits bebauten Grundstückes 

9.) Allfälliges 

 
 
Bürgermeister Franz Josef Kern begrüßt die anwesenden Gemeinderäte sowie die 
Zuschauer und eröffnet zur festgesetzten Zeit die Sitzung. 
Er stellt fest, dass alle Mitglieder des Gemeinderates ordnungsgemäß zur Sitzung 
geladen wurden und dass die Beschlussfähigkeit gem. § 41 Abs. 1 der Bgld. 
Gemeindeordnung gegeben ist. 
 
Mit der Unterfertigung der Verhandlungsschrift über die heutige Gemeinderatssitzung 
werden betraut:  Franz Fartek und Ing. Andreas Köck. 
 
Die Sitzungsniederschrift vom 28. August 2025 wird ohne Einwände genehmigt. 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters werden gem. § 38 Abs. 2 der Bgld. Gemeindeordnung 
einstimmig zur Tagesordnung erhoben: 

➢  Gebarungsprüfung des Prüfungsausschusses am 29.09.2025 – Bericht des Obmanns 
 

 

Tagesordnungspunkt 
gem. § 38 Abs. 2 Gem.O 

Gebarungsprüfung des Prüfungsausschusses am 29.09.2025 – 
Bericht des Obmanns 

 
 
Die Gemeindegebarung wurde vom Prüfungsausschuss am 29.09.2025 überprüft. 
Dabei wurde in die Belege von Juni 2025 bis August 2025 Einsicht genommen und 
deren Übernahme in das elektronische Ablagesystem überprüft. 
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Der Obmann, GR. Andreas Köck, berichtet, dass bei der Prüfung Teilrechnungen der 
Fa. Nobile, Wien über einen Gesamtbetrag von ca. € 15.000,00 vorliegen. Es konnte 
keine Auskunft über genauere Details bzw. über einen entsprechenden Beschluss 
Auskunft erteilt werden. 
Die Schriftführerin erklärt, dass an die Firma nobile-NIG GmbH, Wien ein Auftrag in 
der Vorstandssitzung vom 01. Juni 2025 erteilt wurde. Dieser beinhaltet die 
Realisierung einer Energiegemeinschaft, die Herstellung einer Marktpartner-
Identifikationsnummer sowie ein Betreibervertrag für die Marktkommunikation. Weiters 
wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt.  
Die anfallenden Kosten können durch einen Fördervertrag mit der KPC gefördert 
werden. Dieser Förderantrag wurde in der Sitzung des Gemeindevorstandes am 27. 
März 2025 mit einem förderbaren Betrag von € 20.000,00 beschlossen. Die 
Gesamtkosten der Firma nobile-NIG GmbH, Wien betragen € 22.000,00. 
 
Weiters wurde auch in die Rechnungen über die Errichtung des Grünschnittplatzes 
eingesehen und mit den Angeboten verglichen. Die Gesamtabrechnungssumme liegt 
unter den ursprünglichen Betrag der Angebote. 
 
Der Bericht des Obmanns wird vom Gemeinderat ohne Einwände zur Kenntnis 
genommen. 
 
 

Zu Punkt 1 
der Tagesordnung 

Beiträge und Abgabenverordnungen für das Haushaltsjahr 2026 
a.) Kindergartenbeiträge 
b.) Wasserbezugsgebühren 
c.)     Kanalbenützungsgebühren 

 
 
Der Gemeinderat berät die nachstehenden Änderungen für die Kindergartenbeiträge, 
Verordnungsentwürfe und beschließt diese anschließend auf Antrag des Vorsitzenden 
einzeln und einstimmig wie folgt: 
 

a.) Kindergartenbeiträge 

 

Seit September dieses Jahres nimmt die Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab 
den Bustransport von der Firma Garber Reisen, Rudersdorf nicht mehr in Anspruch, 
da für das neue Kindergartenjahr wieder eine Erhöhung der Preise seitens der Firma 
Garber Reisen angekündigt wurde. 
Es ist nun das Busunternehmen Robert Sapper, Haselbach für die Bustransporte 
zuständig. 
Die Beiträge für den Bustransport betragen zurzeit pro Kind € 35,00 inkl. MwSt. pro 
Monat. Bei Geschwistern beträgt der Preis für das 2. Kind € 20,00 inkl. MwSt. pro 
Monat. 
Durch diese Busbeiträge sind lediglich ca. ein Viertel der anfallenden Buskosten 
gedeckt. Es sollte daher angedacht werden, die Busbeiträge zu erhöhen. In einigen 
Gemeinden im Bezirk wird bereits kein Bustransport mehr für die Kinder angeboten. 
Auch der Bastelbeitrag ist gering. Dieser beträgt für Kinder im Kindergarten € 65,00 
inkl. MwSt. pro Kind und Kindergartenjahr und in der Kinderkrippe € 35,00 inkl. MwSt. 
pro Kind und Jahr. 
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Nach kurzer Beratung beschließt der Gemeinderat einstimmig nachstehende 
Erhöhung: 

• Busbeitrag pro Kind und Monat € 40,00 inkl. MwSt. Bei Geschwistern für das 2. 
Kind pro Monat € 30,00 inkl. MwSt. 

• Jährlicher Bastelbeitrag pro Kind im Kindergarten € 80,00 inkl. MwSt.  

• Jährlicher Bastelbeitrag pro Kind in der Kinderkrippe € 55,00 inkl. MwSt.  
 
 

b.) Wasserbezugsgebühren 

 
 

 
 
 

V E R O R D N U N G 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab vom 21. Oktober 
2025 über die Ausschreibung von WASSERBEZUGSGEBÜHREN. 
 
Auf Grund der Bestimmungen des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 
(FAG 2024), BGBl. I Nr. 168/2023, wird verordnet: 
 

§ 1 
Für den Bezug von Wasser aus der öffentlichen Wasserleitung und die Benützung von 
Wassermessern werden laufende Gebühren ausgeschrieben. 
 

§ 2 
Die Wasserbezugsgebühr setzt sich zusammen: 
a.) Grundgebühr EUR 50,00   pro Wassermesser und Jahr, 
b.) Wassertarif EUR 1,50   je m3 Wasserverbrauch. 
Die gesetzliche Umsatzsteuer ist jeweils gesondert hinzuzurechnen. 
 

§ 3 
Für Wasserabnehmer, bei denen noch kein Wasserzähler installiert werden kann, da 
die Baulichkeit nicht fertiggestellt ist (z.B. Baustelle), wird bis zu dessen Einbau jährlich 
eine Pauschale von 100 m3 Verbrauch in Rechnung gestellt. 
 

§ 4 
Zur Entrichtung dieser Wasserbezugsgebühr sind die Eigentümer jener Grundstücke 
(Baulichkeiten) verpflichtet, die an das öffentliche Wasserleitungsnetz angeschlossen 
sind. Bei Vermietung oder Verpachtung sind die Gebühren dem Mieter oder Pächter 
in Rechnung zu stellen, jedoch haftet der Eigentümer persönlich für die 
Gebührenschuld. 
 

§ 5 
Die Gebührenschuld entsteht mit dem Zeitpunkt des Anschlusses an das öffentliche 
Wasserleitungsnetz. 
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§ 6 
Die Wasserbezugsgebühren werden am 15. Feber, 15. Mai, 15. August und 15. 
November zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages fällig. 
 

§ 7 
Diese Verordnung tritt mit 01. Jänner 2026 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 29. Februar 2024 des Gemeinderates der 
Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab betreffend die Ausschreibung von 
Wasserbezugsgebühren außer Kraft. 
 

 
Auch die Wasseranschlussgebühr wird von € 1.800,00 exkl. 10 % Steuer auf € 
2.000,00 exkl. 10 % Steuer angehoben. 
 
 

c.) Kanalbenützungsgebühr 

 
 

 
 

V E R O R D N U N G 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab vom 21. Oktober 2025 
über die Ausschreibung einer Kanalbenützungsgebühr. 
 
Auf Grund der §§ 10,11 und 12 Kanalabgabengesetz, LGBl.Nr. 41/1984, i.d.F LGBl.Nr. 
72/2013, im Zusammenhalt mit § 17 Abs. 3 Z 4 Finanzausgleichsgesetz 2024 (FAG 2024), 
BGBl. I Nr. 168/2023, wird verordnet: 
 

§ 1 
Zur Deckung der Betriebs- und Instandhaltungskosten der Kanalisationsanlage und zur 
teilweisen Deckung der Errichtungskosten werden nach den Bestimmungen des dritten 
Abschnittes des Kanalabgabegesetzes Kanalbenützungsgebühren erhoben. 
 

§ 2 
Die Höhe der jährlichen Kanalbenützungsgebühr wird wie folgt festgesetzt: 
 
a.) EUR   1,25 pro m² Kanalberechnungsfläche gem. § 5 Abs. 2 KAbG. für benutzte 

Objekte, 
b.) EUR   1,00 pro m² Kanalberechnungsfläche gem. § 5 Abs. 2 KAbG. für ganzjährig 

unbenutzte (leerstehende) Objekte. 
 
Das Beitragsausmaß ergibt sich aus dem mit der Berechnungsfläche vervielfachten 
Beitragssatz. Die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 10 % ist gesondert hinzuzurechnen. 
 

§ 3 
Zur Entrichtung der Kanalbenützungsgebühr ist der Eigentümer der Anschlussgrundfläche 
verpflichtet. Miteigentümer schulden die Kanalbenützungsgebühr zur ungeteilten Hand. Dies 
gilt nicht, wenn die Eigentümer Wohnungseigentümer sind. In diesen Fällen kann aber, sofern 
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ein gemeinsamer Verwalter bestellt ist, die Zustellung des Abgabenbescheides an diesen 
erfolgen. 
Ist die Anschlussgrundfläche vermietet, verpachtet oder sonst zum Gebrauch überlassen, ist 
die Kanalbenützungsgebühr dem Inhaber (Mieter, Pächter, Fruchtnießer) vorzuschreiben. Der 
Eigentümer haftet jedoch persönlich für die Abgabenschuld. 
 

§ 4 
Der Abgabenanspruch entsteht mit Beginn des Monates, in dem erstmals die Benützung der 
Kanalisationsanlage möglich ist. 
 

§ 5 
Die Kanalbenützungsgebühr wird am 15. Feber, 15. Mai, 15. August und 15. November zu je 
einem Viertel ihres Jahresbetrages fällig. 
 

§ 6 
Diese Verordnung tritt mit 01. Jänner 2026 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 29. Februar 2024 des Gemeinderates der Marktgemeinde 
Sankt Martin an der Raab betreffend die Ausschreibung einer Kanalbenützungsgebühr außer 
Kraft. 
 
 

Zu Punkt 2 
der Tagesordnung 

FF Sankt Martin an der Raab - Ort – Übernahmevereinbarung 
mit dem Bgld. Landesfeuerwehrverband betreffend eines 
Stromanhängers 

 
 
Zwischen dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband, Eisenstadt und der 
Freiweilligen Feuerwehr Sankt Martin an der Raab-Ort soll eine 
Übernahmevereinbarung über einen Stromanhänger (STROMA 60 kVA) getroffen 
werden. Kosten für die Marktgemeinde fallen keine an. 
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Nach kurzer Beratung beschließt der Gemeinderat auf Antrag des Vorsitzenden 
einstimmig die Vereinbarung zwischen dem Burgenländischen 
Landesfeuerwehrverband, Eisenstadt und der Freiweilligen Feuerwehr Sankt Martin 
an der Raab-Ort. 
 
 

Zu Punkt 3 
der Tagesordnung 

Errichtung Unterstellplatz beim Bauhof Sankt Martin an der 
Raab: Auftragsvergabe der Arbeiten auf Grund der vorliegenden 
Angebote 

 
 
Am Bauhof der Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab soll ein Unterstellplatz für 
die gemeindeeigenen Geräte und Fahrzeuge errichtet werden. 
Bgm. Kern erklärt, dass bei mehreren Firmen um ein Angebot nachgefragt wurde. Nur 
die Firma Holzbau Roposa, Minihof-Liebau und Dachdecker Sascha Wagner, Welten 
sind der Anfrage nachgekommen und haben ihre Dienstleistungen angeboten. 
 
Holzkonstruktion 
Firma Holzbau Roposa, Minihof-Liebau    € 32.400,00 inkl. MwSt. 
 
Spenglerarbeiten, Paneel Dach   
Dachdecker Sascha Wagner, Welten    € 21.790,62 inkl. MwSt. 
 
Nack Rücksprache mit den beiden Firmen konnte vereinbart werden, dass die Hälfte 
der jeweils anfallenden Kosten dieses Jahr bezahlt werden und Anfang kommenden 
Jahres der restliche Betrag. 
 
Köck Andreas und Siegfried Niederer bemängeln die Art und Weise wie die Angebote 
eingeholt wurden. Bei Vorliegen von nur einem Angebot ist ein Preisvergleich nicht 
möglich. Köck Andreas bietet seine Unterstützung für kommende 
Angebotseinholungen an. 
 
Die Firma Holzbau Roposa, Minihof-Liebau und Dachdecker Sascha Wagner, Welten 
werden auf Antrag von Bgm. Kern vom Gemeinderat mit der Durchführung der 
ausgeschriebenen Arbeiten lt. deren Angebot beauftragt. 
Die Kosten werden zur Hälfte im Jahr 2025 und zur Hälfte im Jänner 2026 bezahlt. 
Für den Antrag stimmen die Mandatare der SPÖ-Fraktion (10 Personen). Gegen den 
Antrag stimmen die ÖVP-Fraktion (8 Personen) und Manfred Steiner. 
 
Seitens der ÖVP-Fraktion wird angemerkt, dass sich die Gegenstimmen nicht gegen 
die Firmen richten, sondern das die ÖVP-Fraktion nicht mit der Art und Weise der 
Angebotseinholung einverstanden ist. 
 
 

Zu Punkt 4 
der Tagesordnung 

Verordnung gem. § 45 Abs. 2 Bgld. Raumplanungsgesetz, mit 
der festgestellt wird, dass die widmungsgemäße Verwendung der 
Grdst.Nr. 2878/17 der KG. Neumarkt an der Raab zulässig ist 

 
 
In der 23. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes (März 2023) wurde das 
Grundstück Nr. 2878/17 von Grünland in gesondert zu kennzeichnendes 
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Aufschließungsgebiet umgewidmet, da die OSG Oberwarter gemeinn Bau- Wohn- u 
Siedlungsgen reg. Gen.mbH, Oberwart beabsichtigt Reihenhäuser zu errichten. 
 
Für diese Grundstücksfläche wurden nun alle Maßnahmen 
(Hangwasserschutzmaßnahmen) seitens der OSG Oberwarter gemeinn Bau- Wohn- 
u Siedlungsgen reg. Gen.mbH, Oberwart gesetzt. Nun besteht ein konkreter 
Bauwunsch. Im Jahr 2026 soll mit der Errichtung von Reihenhäusern und einem 
Bungalow begonnen werden. 
 
Baubewilligungen im „Aufschließungsgebiet“ sind aber nach § 45 Abs. 2 Bgld. 
Raumplanungsgesetz erst dann zulässig, wenn der Gemeinderat durch Verordnung 
feststellt, dass die Erschließung durch Straßen und Versorgungsleitungen gesichert 
ist. 
 
Anlässlich der Genehmigung der 23. Änderung des Flächenwimdungsplans wurde 
vom Amt der Bgld. Landesregierung die Auflage erteilt, dass eine Baulandfreigabe für 
die gegenständlichen Grundstücke erst nach Sicherstellung bzw. tatsächlicher 
Umsetzung der im Genehmigungsverfahren aufgezeigten Hangwasserschutz= 
maßnahmen erfolgt ist und dies mittels einer Verhandlung durch die 
Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf auch überprüft wurde. 
 
Am 07.10.2025 fand eine Verhandlung durch die Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf 
statt. Im Bescheid mit der Zahl: 2023-014.980-1/18 OE: BHJE-UA vom 10.10.2025 
wird festgestellt, dass die im Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf vom 
09.04.2024, Zahl: 2023-014.980-1/11, bewilligte Errichtung von 
Hangwasserschutzmaßnahmen (Fange- und Ableitungsgraben, Zwillingsdurchlass) in 
der KG Neumarkt an der Raab im Wesentlichen entsprechend der erteilten 
wasserrechtlichen Bewilligung ausgeführt wurde. 
 
Es wurde dazu nachfolgende Stellungnahme des wasserfachliche 
Amtssachverständiges abgegeben: 
Der Amtssachverständige führte sodann in seinem Gutachten aus, dass die Anlage im 
Wesentlichen entsprechend der wasserrechtlichen Bewilligung errichtet und fertiggestellt 
wurde. Die im Befund angeführten Änderungen können als geringfügig erachtet werden und 
sind demnach nachträglich bewilligungsfähig, da diese öffentlichen Interessen sowie dem 
Stand der Technik nicht nachteilig sind.  
Bezüglich des Auflagepunktes 8) – Sohlgurte im Ableitungsgraben, d.h. zwischen dem 45°-
Schwenk am Dammende und der LStr.-Querung – kann aus wasserbautechnischer Sicht 
festgehalten werden, dass vom Einbau dieser Sohlgurte einerseits auf Grund der 
Untergrundbeschaffenheit abgesehen werden kann - Höhenlage der Sohle trotz mehrerer 
Starkregenereignisse stabil.  
Der Auflagepunkt 9) des Bewilligungsbescheides vom 09.04.2024 bleibt als Betriebsvorschrift 
dauerhaft aufrecht. 
 
Da damit alle Auflagen und gesetzlichen Erfordernisse erfüllt wurden, beschließt der 
Gemeinderat auf Antrag des Bürgermeisters einstimmig die nachstehende 
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V E R O R D N U N G 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab vom 21. Oktober 

2025, Zahl 031-2/2025, mit der festgestellt wird, dass die Erschließung durch Straßen 

und Versorgungsleitungen gesichert ist. 

 

Auf Grund des § 45 Abs. 2 des Bgld. Raumplanungsgesetzes 2019, LGBL. Nr. 49/2019 

i.d.g.F, wird verordnet: 

 

 

§ 1 

Die widmungsgemäße Verwendung des (in der beiliegenden Plandarstellung 

gekennzeichneten) Aufschließungsgebietes, Grundstück Nr. 2878/18 der KG. 

Neumarkt an der Raab, ist zulässig, weil die Erschließung dieses Gebietes durch 

Straßen und Versorgungsleitungen gesichert ist. 

 

§ 2 

In dem in § 1 bezeichneten Aufschließungsgebiet sind Baubewilligungen sowie 

Bewilligungen von sonstigen sich auf das Gemeindegebiet auswirkenden Maßnahmen 

auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften zulässig. 

 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf der Kundmachungsfrist in Kraft. 
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Zu Punkt 5 
der Tagesordnung 

Vereinbarung über privatwirtschaftliche Maßnahmen gemäß § 24 
Abs. 4 Bgld. Raumplanungsgesetz 2019, KG Welten 
(Baulandmobilisierungsvertrag) 

 
 
Herr Ferdinand Bakanic, wohnhaft in Welten, Deutscheck hat den Antrag gestellt, eine 
Teilfläche seines Grundstücks Nr. 1519 sowie Grundstück Nr. 1520 und 1808 der KG. 
Welten anlässlich der 25. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplans von 
Grünland in Bauland-Dorfgebiet umzuwidmen. 
Die Raumplanungsabteilung des Amtes der Bgld. Landesregierung hat gefordert, dass 
für diesen Widmungsfall ein „Baulandmobilisierungsvertrag“ zwischen Gemeinde und 
Widmungswerbern erstellt wird. 
 
Alexander Bakanic, der Sohn von Herrn Ferdinand Bakanic möchte auf diesem 
Grundstück ein Einfamilienhaus errichten. Der gegenständliche 
Baulandmobilisierungsvertrag wurde bereits von ihm unterfertigt. 
 
Bgm. Kern erklärt, dass schon bei vorherigen Änderungen des digitalen 
Flächenwidmungsplanes Baulandmobilisierungsverträge mit anderen Antragstellern 
beschlossen wurden.  
 
Anschließend beschließt der Gemeinderat auf Antrag des Bürgermeisters einstimmig 
den Baulandmobilisierungsvertrag mit Herrn Ferdinand Bakanic für das Grundstück 
Nr. 1519, 1520 und 1808 in der KG. Welten. 
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Zu Punkt 6 
der Tagesordnung 

25. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes 

 
 
Dem Gemeinderat liegen aktuell die nachstehend angeführten Umwidmungs= 
wünsche bzw. -notwendigkeiten vor: 
 
ANLASS für die Änderung: 
Entsprechend dem gegebenen Bestand sollen im Zuge der gegenständlichen 
Änderung des Flächenwidmungsplans die Anpassung der Landesstraße L419 in der 
KG Oberdrosen nach Grundlage der DKM, Baulandwidmungen für die Gemeinde, 
Erweiterung von Baulandwidmungen, Hausgartenwidmungen, Grünlandwidmungen 
und Rückwidmungen erfolgen.  
Ein Änderungsanlass ist gemäß des Burgenländischen 
Raumplanungseinführungsgesetzes in der geltenden Fassung aufgrund der 
Anpassung der Landesstraße gegeben.  
Die vorliegende 25. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes wird daher als 
Auflageverfahren nach § 42 des Bgld. Raumplanungsgesetzes i.d.g.F. durchgeführt.  
Die zu erwartenden Umweltauswirkungen wurden geprüft. Dabei hat sich 
herausgestellt, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Ein 
Umweltbericht ist daher nicht zu erstellen. 
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KG. Sankt Martin an der Raab 
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KG. Neumarkt an der Raab 
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KG. Oberdrosen 
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KG. Welten 
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KG. Doiber 

 
 
KG. Gritsch 
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Die umzuwidmenden Grundflächen wurden vom Büro wagnerfandl-raumplanung aus 
Oberwart an Ort und Stelle begutachtet. Im Anschluss an den Lokalaugenschein 
wurden die vom Land geforderten Unterlagen für die Umwidmung - wie planliche 
Darstellung und Erläuterungsbericht - erstellt. 
 
Das Amt der Bgld. Landesregierung wurde per E-Mail am 25.11.2024 von der 
beabsichtigten Änderung des Flächenwidmungsplans in Kenntnis gesetzt. 
 
Mit Kundmachung vom 18. Juni 2025 wurde verlautbart, dass der Entwurf einer 
Verordnung, mit welcher der Flächenwidmungsplan geändert werden soll (25. 
Änderung), durch sechs Wochen, das war in der Zeit vom 18.06.2025 bis zum 
30.07.2025, im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsichtnahme aufliegt. 
Auch die angrenzenden Gemeinden wurden über die Auflage informiert. 
Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Kundmachungsfrist wurden keine 
Erinnerungen eingebracht. 
 
Im Rahmen des Änderungsverfahrens sind zahlreiche Stellungnahmen von 
Landesdienststellen usw. eingetroffen. Seitens des Planerteams wurden diese 
Eingaben geprüft und in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und dem 
Gemeindeamt die entsprechenden Änderungen bzw. Anpassungen – wie 
nachstehend angeführt - vorgenommen: 
 
 

Jedem Gemeinderat wurde am 15. Oktober 2025 per E-Mail ein Erläuterungsbericht 
samt planlicher Darstellung als Arbeitsbehelf und Entscheidungsgrundlage zur 
Verfügung gestellt. 
 
In Kenntnis der Sachlage beschließt der Gemeinderat auf Antrag von Bürgermeister 
Kern nach kurzer Beratung deshalb einstimmig die nachstehende Verordnung: 
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V E R O R D N U N G 

 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab vom  

21. Oktober 2025, Zahl: 031-2/2025, mit welcher der Digitale Flächenwidmungsplan 

geändert wird (25. Änderung) 

 

Gemäß § 43 Abs. 4 iVm § 42 Abs. 5 Burgenländisches Raumplanungsgesetz 2019, 

LGBl. Nr. 49/2019, in der geltenden Fassung, wird verordnet: 
 

§ 1 

 
Der Digitale Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab 

(Verordnung des Gemeinderates vom 03. Juni 2005 - digitale Neudarstellung - in der 

Fassung der 24. Änderung vom 25. März 2024) wird gemäß den inhaltlichen 

Festlegungen des beiliegenden digitalen Datensatzes (Planverfasser: wagnerfandl 

raumplanung zt, Oberwart; GZ. 661/2025 geändert. 

 

§ 2 

 

Diese Verordnung tritt mit dem ersten Tag ihrer Kundmachung in Kraft. 
 
 

Zu Punkt 7 
der Tagesordnung 

Antrag der ÖVP St. Martin/Raab gem. § 38 (4) Bgld. GemO 2003 
um Aufnahme auf die Tagesordnung: Resolution „Gegen die 
einseitige Aufhebung bestehender Rechtsansprüche im Bgld. 
Straßengesetz 2005“  

 
 
Die ÖVP-Fraktion der Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab hat mit Schreiben 
vom 01.09.2025 einen Antrag um Aufnahme eines Gegenstandes in die Tagesordnung 
der nächsten Gemeinderatssitzung gestellt. 
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Vbgm. Siegfried Niederer erläutert, dass es kürzlich eine Novelle des Bgld. 
Straßengesetzes gegeben hat, in welcher das Recht der Gemeinde auf finanziellen 
Anspruch bei der Mitbenutzung von Kanalinfrastruktur entlang der Landesstraßen, 
gestrichen wurde. Die Gemeinde Ollersdorf im Burgenland hat vor Änderung des Bgld. 
Straßengesetzes von diesem Recht Gebrauch gemacht. Es entstand ein Rechtsstreit 
zwischen dem Land Burgenland und der Gemeinde Ollersdorf, welchen die Gemeinde 
Ollersdorf gewann und eine finanzielle Entschädigung seitens des Land Burgenlandes 
erhielt.  
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Weiters erklärt er, dass das Land Burgenland keinen finanziellen Beitrag für die 
Mitbenützung des Kanalsystems leistet und daher diese Resolution eingebracht wird. 
 
Nach einer Diskussion lässt der Bürgemeister über den gestellten Antrag der ÖVP 
Sankt Martin abstimmen. 
Für den Antrag stimmen die Fraktion der ÖVP (8 Personen) und Manfred Steiner. Die 
Fraktion der SPÖ (10 Personen) stimmt gegen den Antrag. 
Der Antrag ist daher abgelehnt. 
 
 

Zu Punkt 8 
der Tagesordnung 

Löschung eines Wiederkaufsrechtes eines bereits bebauten 
Grundstückes 

 
 
Der gegenständliche Tagesordnungspunkt wird nach § 44 der Bgld. GemO 2003 unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt. 
 
 

Siehe Protokoll über nicht öffentliche Tagesordnungspunkte 
(Über Angelegenheiten, die nicht öffentlich behandelt werden, ist gemäß § 45 Abs. 8 der Bgld. Gemeindeordnung eine 

gesonderte Verhandlungsschrift abzufassen und im Gemeindearchiv aufzubewahren) 

 
 

Zu Punkt 9 
der Tagesordnung 

Allfälliges 

 
 
Bürgermeister Franz Josef Kern informiert: 
 
Mitteilungen des Bürgermeisters: 
 
2.1 Es wird mit den Arbeiten bei der Outdoorklasse im Schulhof der Volksschule 

Sankt Martin an der Raab begonnen. 

2.2 Die Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab ist der EEG Steiermark 
beigetreten. 

2.3 Der Grünschnittplatz beim Bauhof ist nun fertig gestellt.  

2.4 Der Grünschnitt am alten Grünschnittplatz an der Oberdrosener Straße ist 
bereits zur Hälfte entsorgt. 

2.5 Die Hydranten wurden in allen Ortsteilen im Gemeindegebiet überprüft.  

2.6 Das Wasser von der WG Welten-Dorf I, welches manchmal leicht 
verschmutzt war, ist nun nach mehrmaliger Hydranten Spülung in Ordnung. 
Auch die Wasserqualität wurde überprüft und hat die Vorgaben entsprochen.  

2.7 In Sankt Martin an der Raab – Berg und in Neumarkt an der Raab gibt es 
Probleme bei den Straßenlampen. Mittels eines Messwagens der Energie 
Steiermark konnten die Stellen, an welchen Probleme bestehen, gefunden 
werden. Auch mit diesem Messwagen konnte ein Fehler bei der 
Stromversorgung beim Sport- und Tennisplatz gefunden werden. Sämtliche 
Fehler sind behoben. 
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2.8 Die Mäharbeiten im Gemeindegebiet entlang der Straßen sind fast 
abgeschlossen.  

2.9 Der Drosenbach wurde ausgemäht. 

2.10 Die Grundablösen des neu errichteten Radweges beim Kreisverkehr in 
Doiber/Sankt Martin an der Raab werden demnächst ausbezahlt. 

2.11 Die Firma Jank GmbH, Jeging hat die Vereinbarung unterzeichnet und liefert 
bis zu 180.000 kWh in die EEG Steiermark. 

2.12 Es wurden Kostenschätzungen für die Sanierung des Kriegerdenkmals 
Welten in Höhe von € 13.000,00 und Sankt Martin an der Raab – Ort mit € 
6.000,00 eingeholt sowie eine Kostenschätzung für die Erneuerung der 
Fassade der Volksschule mit € 80.000,00. 

2.13 Auf einen Straßenstück in Weltenberg wird eine DDK-Dünnschichtdecke 
aufgebracht. In Eisenberg an der Raab, Welten und Doiber wird auch das 
Bankett entlang der Hauptstraßen aufgebracht. 

2.14 Die Wassergenossenschaft Gritsch soll aufgelöst und von der 
Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab übernommen werden. Da die 
Leitungen noch aus Eternit Rohren bestehen und diese erneuert werden 
müssen, ist von den Wasserbeziehern in Gritsch, bei Übernahme dieser an 
die Marktgemeinde, die Differenz der Wasseranschlussgebühr der 
Marktgemeinde und dem Beitrag bei der Wassergenossenschaft Gritsch 
(Gritsch: € 550,00 pro Haushalt) zu entrichten. 

2.15 Der Tausch der Wasserzähler auf die Patronenzähler der Wasserbezieher 
bei der Marktgemeinde sind nun fertig ausgetauscht. 

2.16 Für das Fahrgestell des neuen KDOF-A der FF Sankt Martin an der Raab-
Ort wurde bereits der Betrag von ca. € 68.000,00 überwiesen.  

9.17 Die Digitalisierung der Wasserleitungen im Gemeindegebiet ist fast 
abgeschlossen. 

9.18 Die kleineren Mäharbeiten am Friedhof, Kindergarten, Volksschule, 
Kreisverkehr, Welten sowie am Hauptplatz in Neumarkt an der Raab sind 
erledigt. 

9.19 Ein Verkehrsspiegel in Eisenberg an der Raab bei der Kreuzung beim 
Rasenkreuz wurde montiert. 

9.20 Für den geplanten Hausbau an der Hauptstraße bei der Kreuzung in Richtung 
Drosen kommt ein Baumexperte von der Fa. Maschinenring, Güssing. 

9.21 Anstehende Veranstaltungen: 

     28.10.2025   Energieberatung im Gemeindeamt 

Festum Martini Novum  

     07.11.2025   Laternenumzug 

     09.11.2025   ab 11.00 Uhr am Hauptplatz mit Wintermantelübernahme 

     11.11.2025   Hl. Messe, Martiniwanderung, Gansl essen 
 

 
Vbgm. Siegfried Niederer: 

➢ Neben der Leichenhalle befinden sich Bäume, welche sehr viel Laub verlieren. 
Es sollte überlegt werden, etwas dagegen zu unternehmen. 
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➢ Am 05.11.2025 findet die Eröffnung des Oberdrosener Stüberl’s statt, 
aufgrund der Übernahme durch Rosa Gütl. 

 
 
Da keine weiteren Anträge und Wortmeldungen vorliegen, dankt der Bürgermeister für 
die Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 

Vorgelesen - genehmigt – unterfertigt: 
 
 
 
 Der Bürgermeister: Die Schriftführerin: 
 
 
 
 .........................................   ..........................................  
 (Franz Josef Kern) (Scherbler) 
 
 
 
 .........................................   ..........................................  
 (Beglaubiger) (Beglaubiger) 
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